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Zu TOP  I. Patientenversorgung in Deutschland - Rahmenbedingungen ärztlicher 
Berufsausübung 

etrifft: Sozialrecht darf nicht Berufsrecht aushebeln 

 
ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

Von:  
als Delegierte der Ärztekammer Nordrhein 
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Frau Haus 

 
 
DER DEUTSCHE ÄRZTETAG MÖGE FOLGENDE ENTSCHLIESSUNG FASSEN: 

gesetz) zu streichen, die das Vertragsarzt-
cht vom ärztlichen Berufsrecht abkoppeln. 

 und damit ein weiterer Schritt der ärztlichen Freiberuflichkeit auf 
em Weg zum Schafott. 

er derzeit geltenden Berufsordnung, die in der Hoheit der Landesärztekam-
ern liegt. 

 Regelung jedenfalls 
verfassungswidrig in die Gesetzgebungskompetenz der Länder ein. 

 
 
Der Deutsche Ärztetag fordert die Regierung auf, die Passagen des Gesetzentwurfes zu 
einem VÄndG (Vertragsarztrecht-Änderungs
re
 
Sie werden vom Deutschen Ärztetag als Versuch erkannt, Vertragsärzte mit einem neuen 
Berufsbild eines „sozialrechtlichen Arztes“ zu definieren und damit die Ärzteschaft in Kolli-
sion mit berufsrechtlichen Pflichten und Rechten zu bringen, unter der Behauptung, dass 
sozialrechtliche Verpflichtungen Vorrang haben. Dies wäre ein weiterer Schlag gegen die 
ärztliche Selbstverwaltung
d
 
Begründung: 
Das ärztliche Berufsrecht gilt bisher in Form der Berufsordnung als die Norm, die ärztli-
ches Tun vor allem auch unter ethischen Gesichtspunkten regelt. Vor allem in den §§ 95 
und 98 des Gesetzentwurfes sowie in § 33 des Entwurfes der Änderung der Zulassungs-
verordnung für Ärzte unternimmt der BMG den Versuch, zeitlich, örtlich und personenbe-
zogen den Umfang der vertragsärztlichen Leistungen zentral festzulegen, ohne Berück-
sichtigung d
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Neben einigen verfassungsrechtlichen Bedenken greift eine solche


